
Vererben und Verschenken verlangen rechtzeitige Planung
Die Steuerberaterkammer Stuttgart hat Tipps zum steueroptimierten Vererben und Verschenken zusammengestellt:
Freibeträge: Eine Belastung mit Erbschaft- und Schenkungsteuer lässt sich durch die Nutzung diverser Freibeträge vermeiden oder sen-
ken. Die Freibeträge werden alle zehn Jahre neu gewährt. Wer frühzeitig beginnt, sein Vermögen zu übertragen, kann die Beträge mehr-
mals ausschöpfen. Ehegatten dürfen sich alle zehn Jahre 500.000 € steuerfrei schenken und ein Kind darf im Zehnjahresturnus von jedem 
Elternteil 400.000 € steuerfrei erhalten. Großeltern können ihren Enkeln 200.000 € steuerfrei überlassen. Der Freibetrag für Geschwister, 
Nichten, Neffen und Lebensgefährten liegt bei 20.000 €.
Versorgungsleistungen: Insbesondere in der Unternehmensnachfolge im Mittelstand erfolgt die Übertragung von Betrieben häufig gegen 
Versorgungsleistungen. Diese Form der vorweggenommenen Erbfolge hat den Vorteil, dass der Schenkende durch eine lebenslange Leib-
rente finanziell abgesichert wird.
Nießbrauch: Werden Immobilien zu Lebzeiten an die künftigen Erben verschenkt, kann sich der Schenkende ein Nießbrauchsrecht vorbe-
halten und so die verschenkte Immobilie weiter nutzen oder vermieten, wobei ihm weiterhin die Mieteinnahmen zustehen.
Familienheim: Bewohnt der Erbe die Nachlassimmobilie für mindestens zehn Jahre nach der Erbschaft selbst, fällt keine Erbschaftsteuer 
an. Voraussetzung ist jedoch, dass er innerhalb von sechs Monaten nach dem Erbfall dort eingezogen ist. Während der Zehnjahresfrist 
darf er die Immobilie zudem weder verkaufen noch vermieten oder verpachten. Bei Kindern ist die Steuerbefreiung auf eine Wohnfläche 
von 200 qm begrenzt.
Erbausschlagung: Wenn das Erbe aus Schulden besteht, kann eine Erbausschlagung vorteilhaft sein. Das Gleiche gilt sogar, wenn das Erbe 
so hoch ist, dass die persönlichen Freibeträge deutlich überschritten werden. Denn schlägt beispielsweise ein als Alleinerbe eingesetzter 
Ehegatte die Erbschaft zugunsten der gemeinsamen Kinder aus, verteilt sich das Erbe (gegebenenfalls) auf mehrere Personen, und alle be-
günstigten Familienmitglieder können dann ihre Freibeträge nutzen. Der Ausschlagende kann sich, um nicht leer auszugehen, eine ent-
sprechende Abfindung von seinen Kindern zusagen lassen.
Pflichtteil: Schenkungen, die in den letzten zehn Jahren vor dem Tod des Schenkers veranlasst wurden, zählen ganz oder teilweise zum 
Nachlass und erhöhen damit den Pflichtteilsanspruch, den Enterbte später geltend machen können.
Hinweis: Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen zum Vererben und Verschenken zur Verfügung. Wenden Sie sich an Ihren steuerlichen Berater.
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Eine Informationsschrift für  
unsere Mandanten, Freunde  
und Geschäftspartner

IN DIESER AUSGABE

Verehrte Mandantschaft, 

viele Menschen scheuen davor zurück, ihre Vermögenswerte frühzeitig und „mit 
warmer Hand“ auf die nächste Generation zu übertragen, da sie bis zu ihrem Le-
bensende finanziell bestmöglich abgesichert sein möchten.

Aus rechtlicher und steuerlicher Sicht kann es sich allerdings lohnen, das Thema 
Verschenken und Vererben rechtzeitig zu beleuchten. In unserem Thema des Mo-
nats stellen wir Ihnen die Tipps der Steuerberaterkammer Stuttgart hierzu zur 
Verfügung.

Ihre Bianca Fey

 



Welche Nachweise brauchen 
Sie für den Bewirtungskosten-
abzug?

Werden Personen aus geschäftlichem 
Anlass bewirtet, sind die dabei anfal-
lenden (angemessenen) Kosten nur zu 
70  % steuerlich abziehbar. Die übrigen 
30  % sind vom Betriebsausgabenabzug 
ausgeschlossen. Das Bundesfinanzminis-
terium hat sich kürzlich ausführlich zur 
Abzugsbeschränkung für Bewirtungs-
kosten geäußert. Die wichtigsten 
Aussagen im Überblick:
Bewirtungsbeleg: Der (anteilige) Abzug 
von Bewirtungskosten erfordert einen 
schriftlichen Nachweis über Ort, Tag, Teil-
nehmer und Anlass der Bewirtung sowie 
die Höhe der Aufwendungen. Ein form-
loser, unterschriebener Bewirtungsbeleg 
genügt. Erfolgt die Bewirtung in einem 
Gastronomiebetrieb, muss dem Bewir-
tungsbeleg zusätzlich die Rechnung beige-
fügt werden. In diesem Fall reichen auf 
dem Bewirtungsbeleg Angaben zum 
Anlass und zu den Teilnehmern der Bewir-
tung.
Bewirtungsrechnung: Grundsätzlich muss 
die Bewirtungsrechnung den umsatzsteu-
erlichen Mindestanforderungen entspre-
chen. Zu den Muss-Inhalten zählen unter 
anderem die Steuernummer oder Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer des Gastro-
nomiebetriebs, das Ausstellungsdatum, 
eine fortlaufende Rechnungsnummer und 
eine Leistungsbeschreibung. Aus Rech-
nungen bis zu 250  € („Kleinbetragsrech-
nungen“) müssen nur Name und Anschrift 
des leistenden Unternehmers (Gastrono-
miebetrieb), das Ausstellungsdatum, die 
Menge und die Art der Bewirtung, das 
Entgelt und der darauf entfallende Steuer-
betrag samt Steuersatz hervorgehen.
Kasse: Sofern der besuchte Gastronomie-
betrieb ein elektronisches Aufzeichnungs-
system mit Kassenfunktion verwendet, 
sind Bewirtungen aus geschäftlichem An- 
lass steuerlich nur abziehbar, wenn 
maschinell erstellte, elektronisch aufge-
zeichnete und mit Hilfe einer zertifizierten 
technischen Sicherheitseinrichtung abge-
sicherte Rechnungen vorliegen. Der bewir-
tende Steuerpflichtige kann im 
Allgemeinen darauf vertrauen, dass die 
ihm erteilte Rechnung ordnungsgemäß 
ist, wenn der Beleg mit einer Transaktions-
nummer, der Seriennummer des elektro-
nischen Aufzeichnungssystems oder der 
Seriennummer des Sicherheitsmoduls 
versehen wurde.
Spätere Abrechnung: Sofern Rechnungs-
stellung und unbare Bezahlung erst nach 
dem Tag der Bewirtung erfolgen (z.B. bei 
größeren Veranstaltungen), muss für den 
Abzug von Bewirtungskosten kein Beleg 
eines elektronischen Aufzeichnungssys-
tems mit Kassenfunktion vorgelegt 
werden. In diesem Fall genügt die Rech-
nung samt Zahlungsbeleg.

Elektronische Form: Die Nachweiserfor-
dernisse für den Abzug von Bewirtungs-
kosten können auch in elektronischer 
Form erfüllt werden (durch digitale oder 
digitalisierte Eigenbelege und Rech-
nungen).
Hinweis: Wir erläutern Ihnen gerne die 
Nachweisvoraussetzungen, die für eine 
vollständige elektronische Abbildung 
gelten.

    Gutachtertätigkeit ist nicht 
von der Umsatzsteuer befreit

Berufsträger im medizinischen Bereich, 
die im Auftrag des Medizinischen Dienstes 
der Krankenversicherung (MDK) einer 
Gutachtertätigkeit nachgehen, sollten ein 
aktuelles Urteil des Bundesfinanzhofs 
kennen: Er hat entschieden, dass Leis-
tungen zur Begutachtung der Pflegebe-
dürftigkeit von Patienten weder nach 
nationalem Recht noch nach Unionsrecht 
umsatzsteuerbefreit erbracht werden 
können.
Geklagt hatte eine ausgebildete Kranken-
schwester, die über eine medizinische 
Grundausbildung, eine akademische Aus-
bildung im Bereich der Pflegewissenschaft 
sowie eine Weiterbildung in Qualitätsma-
nagement im Pflegebereich ver- 
fügte. Sie hatte Gutachten zur Pflegebe-
dürftigkeit von Patienten erstellt, die ihr 
gegenüber ohne Umsatzsteuerausweis 
abgerechnet wurden. Die Klägerin erklärte 
die Umsätze aus der Gutachtertätigkeit 
als steuerfrei, nahm aber den Vorsteuer-
abzug aus allen Eingangsleistungen in 
Anspruch. Das Finanzamt unterwarf die 
Umsätze allerdings der Umsatzsteuer.
Das Finanzgericht gab der dagegen gerich-
teten Klage statt. Der BFH hat dieses Urteil 
jedoch aufgehoben. Seiner Ansicht nach 
handelt es sich bei den im Rahmen der 
Gutachtertätigkeit erbrachten Leistungen 
zwar um eng mit der Sozialfürsorge und 
der sozialen Sicherheit verbundene Leis-
tungen im Sinne des Unionsrechts. Die 
Steuerbefreiung nach dem Unionsrecht 
konnte hier aber gleichwohl nicht in An- 
spruch genommen werden, da die Klägerin 
von der Bundesrepublik Deutschland nicht 
als „Einrichtung mit sozialem Charakter“ 
anerkannt war. Eine solche Anerkennung 
(die Voraussetzung für die unionsrecht-
liche Steuerbefreiung ist) folge insbeson-
dere nicht aus der nur mittelbaren Kosten-
erstattung für die Gutachtertätigkeit über 
den MDK.
Hinweis: Die Begutachtungsleistungen 
müssen nicht unmittelbar an die pflege-
bedürftigen Personen erbracht werden, 
um als eng mit der Sozialfürsorge und der 
sozialen Sicherheit verbunden angesehen 
werden zu können, so der BFH. Es schadete 
hier also nicht, dass die Klägerin ihre Leis-
tungen direkt an den MDK erbracht hatte 
und nicht an die jeweils hilfsbedürftige 
Person.

    Beschränkte Verlustverrech-
nung für Aktienveräuße-
rungsverluste rechtens?

Verluste aus der Veräußerung von Aktien 
dürfen nur noch mit Gewinnen aus der 
Veräußerung von Aktien und nicht mit 
sonstigen positiven Einkünften aus Kapi-
talvermögen verrechnet werden. Der 
Bundesfinanzhof hat dem Bundesverfas-
sungsgericht die Frage vorgelegt, ob diese 
im Rahmen des Unternehmensteuerre-
formgesetzes 2008 eingeführte Änderung 
mit dem Grundgesetz vereinbar ist.
Im Streitfall hatte der Kläger ausschließlich 
Verluste aus der Veräußerung von Aktien 
erzielt. Er beantragte, diese Verluste mit 
seinen sonstigen Einkünften aus Kapital-
vermögen zu verrechnen, die jedoch keine 
Gewinne aus Aktienveräußerungen waren.
Nach Auffassung des BFH bewirkt die 
gesetzliche Verlustverrechnungsbeschrän-
kung eine verfassungswidrige Ungleichbe-
handlung. Denn sie behandelt Steuerzahler 
ohne rechtfertigenden Grund unterschied-
lich - je nachdem, ob sie Verluste aus der 
Veräußerung von Aktien oder aus der 
Veräußerung anderer Kapitalanlagen er- 
zielt haben. Eine Rechtfertigung für diese 
Ausgestaltung der Verlustausgleichsrege-
lung für Aktienveräußerungsverluste ergibt 
sich laut BFH weder aus der Gefahr der 
Entstehung erheblicher Steuerminderein-
nahmen noch aus dem Gesichtspunkt der 
Verhinderung missbräuchlicher Gestal-
tungen oder aus anderen außerfiskalischen 
Förderungs- und Lenkungszielen.
Hinweis: Für Steuerzahler, die ihre Verluste 
in gleichgelagerten Fällen nicht verrechnen 
können, legen wir gerne Einspruch ein und 
berufen uns auf das laufende Verfahren.

    Steuerfreie Arbeitgeberzu-
schüsse zum elektronischen 
Heilberufsausweis

Arbeitgeber angestellter Ärzte, Zahnärzte, 
Psychotherapeuten und Apotheker fragen 
sich, falls sie ihren Arbeitnehmern die 
Kosten für den elektronischen Heilberufs-
ausweis (eHBA) erstatten, ob eine solche 
Erstattung der Lohnsteuer unterliegt. Hier 
kann Entwarnung gegeben werden: Nach 
Auffassung des Finanzministeriums 
Thüringen liegt ein (steuerfreier) Ausla-
genersatz des Arbeitgebers vor, weil die 
Ausgaben vom Arbeitnehmer im ganz 
überwiegend eigenbetrieblichen Interesse 
des Arbeitgebers getätigt werden und der 
Arbeitsausführung dienen.
Hinweis: Arbeitnehmer können Aufwen-
dungen für den Erwerb und die Nutzung 
eines eHBA nur dann als Werbungskosten 
absetzen, wenn sie die Aufwendungen 
nicht vom Arbeitgeber erstattet bekommen 
haben.

MediNews 4.QUARTAL 2021



Welche steuerrechtlichen 
Folgen die Ex-Partner kennen 
sollten

Fast 600.000 Menschen haben im vergan-
genen Jahr die Schuldnerberatung aufge-
sucht. Betroffen waren vor allem 
alleinerziehende Frauen und Single-
Männer, die meist nach einer Scheidung in 
finanzielle Not gerieten. Geschiedene und 
Alleinerziehende sollten daher mit einigen 
(steuer-) rechtlichen Fragestellungen rund 
um die Themen Scheidung und Getrennt-
leben vertraut sein. Die wichtigsten Begriffe 
im Überblick:
Zugewinnausgleich: Lässt sich ein Paar 
scheiden und hat ein Partner einen 
größeren Zugewinn als der andere, wird 
das Vermögen - ohne anderslautenden 
Ehevertrag - so ausgeglichen, dass am Ende 
beide Ex-Partner gleich viel Zugewinn 
haben. Der Ausgleich erfolgt steuerfrei für 
beide.
Versorgungsausgleich: Lassen sich Ehe-
leute scheiden, wird alles, was während der 
Ehe für die Altersvorsorge angespart wurde, 
zusammengerechnet und je zur Hälfte 
geteilt, und zwar bereits bei der Scheidung. 
Ausgezahlt wird dann beim Eintritt ins 
Rentenalter. Damit hat der Gesetzgeber 
das Prinzip der „internen Teilung“ festge-
legt. Dadurch bleibt der Ausgleich selbst 
steuerfrei. Wie eine Teilung der Rentenan-
sprüche bei einer Scheidung tatsächlich 
abläuft, entscheidet das zuständige Famili-
engericht. Rentenansprüche können auch 
in der Weise geteilt werden, dass man 
seinen Ex-Ehepartner mit einer einmaligen 
Summe auszahlt. Dafür wird die spätere 
Rente dann nicht geteilt. Hat der Auszah-
lende einen höheren Steuersatz, kann diese 
Variante ebenfalls einen Steuervorteil 
bieten: Er setzt die Zahlung als Sonderaus-
gaben ab - unter der Voraussetzung, dass 
der Ex-Partner, der den Versorgungsaus-
gleich erhält, mit seiner Unterschrift in der 
Anlage U zustimmt. Der Ex-Partner 
wiederum muss das Geld als „sonstige 
Einkünfte“ versteuern.
Unterhaltszahlungen: Bei der Unterhalts-
zahlung eines Ex-Ehegatten an den an- 
deren („Ehegattenunterhalt“) gibt es den 
Trennungsunterhalt für den Zeitraum zwi- 
schen der Trennung und der rechtskräf-
tigen Scheidung sowie den nachehelichen 
Unterhalt, der gegebenenfalls nach der 
Scheidung gezahlt wird. Wer diesen Unter-
halt zahlt, kann ihn auf zwei verschiedenen 
Wegen in der Steuererklärung eintragen: 
entweder als außergewöhnliche Belastun- 
gen oder als Sonderausgaben. Als außerge-
wöhnliche Belastungen kann Ehegat- 
tenunterhalt bis zu einem jährlichen 
Höchstbetrag von 9.744 € (2021) abgesetzt 
werden. Werden die Unterhaltszahlungen 
in der Steuererklärung als Sonderausgaben 
eingetragen („Realsplitting“), können bis zu 
13.805  € pro Jahr abgesetzt werden. 
Voraussetzung für dieses Realsplitting ist 
aber, dass der Ex-Partner mit einer Unter-

schrift in der Anlage U zustimmt und die 
erhaltenen Unterhaltszahlungen in seiner 
Steuererklärung (Anlage SO) angibt. Das 
Realsplitting lohnt sich, wenn die steuer-
liche Entlastung des zum Unterhalt 
verpflichteten Partners höher ist als die 
Mehrbelastung des Unterhaltsempfängers.
Freibetrag für Alleinerziehende: Seit 2020 
wird bei alleinerziehenden Müttern und 
Vätern, die ihre Steuererklärung abgeben, 
ein Freibetrag von 4.008 € berücksichtigt.

    Doktortitel im Namen eines 
zahnmedizinischen Versor-
gungszentrums

Muss in einem zahnmedizinischen Versor-
gungszentrum (Z-MVZ), das einen Doktor-
titel im Firmennamen führt, tatsächlich ein 
promovierter medizinischer Leiter tätig 
sein? Diese Frage hat der Bundesgerichtshof 
beantwortet.
Im Urteilsfall ging es um ein Z-MVZ, das 
unter dem Namen „Dr. Z. Zahnmed. Versor-
gungszentrum“ firmierte. In diesem Z-MVZ 
war jedoch kein promovierter Zahnarzt 
tätig. Nur die Trägergesellschaft wies als 
alleinigen Gesellschafter und Geschäfts-
führer einen promovierten Zahnarzt auf. 
Der zahnärztliche Bezirksverband hielt den 
Namen daher für unzulässig. Dieser ver-
stoße gegen das Gesetz gegen den unlau-
teren Wettbewerb. Der Bezirksverband 
klagte daher auf die Unterlassung jeglicher 
Führung des „Dr.“ im Firmennamen des 
Z-MVZ, solange es keinen Zahnarzt mit 
Promotion vorweisen könne.
Der BGH hat entschieden, dass der Unter-
lassungsanspruch wegen eines Verstoßes 
gegen das Irreführungsverbot gerechtfer-
tigt ist. Die Namensgebung sei tatsächlich 
als irreführende geschäftliche Handlung zu 
bewerten. Entscheidend stellte das Gericht 
darauf ab, das der Doktortitel nach der 
allgemeinen Verkehrsanschauung als 
„Nachweis einer (über einen Hochschulab-
schluss hinausgehenden) besonderen 
wissenschaftlichen Qualifikation“ gelte. 
Gerade im Gesundheitswesen genieße er 
einen besonderen Stellenwert. Bei der Ver-
wendung eines Doktortitels im Firmen-
namen eines Z-MVZ beziehe sich die Erwar-
tung daher nicht lediglich auf die Mit- 
bestimmung durch einen promovierten 
Gesellschafter einer Trägergesellschaft, 
sondern auf die medizinische Leitung des 
Z-MVZ durch einen promovierten Zahnarzt. 
Der Tatbestand der Irreführung sei somit 
erfüllt.
Wenn die (zahn-)ärztliche Leitung vor Ort 
nicht über einen Doktortitel verfüge, muss 
laut BGH bei entsprechend gewollter 
Namensgebung ein „klarstellender Hin- 
weis“ erfolgen, dass es sich nicht um einen 
promovierten ärztlichen Leiter handelt. Eine 
Angabe auf dem Praxisschild, dass die ärzt-
liche Leitung durch einen nichtpromovierten 
Arzt erfolge, genüge hier nicht. Vielmehr 
müsse dieser Hinweis auch auf Klingelschild 
und Briefkasten angebracht werden.

Haftungsausschluss: Der Inhalt unserer VHP News 
ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt 
worden. Die Komplexität und der ständige Wandel 
der Rechtsmaterie erfordern es, Haftung und Ge-
währ auszuschließen. Das Rundschreiben ersetzt in 
keinem Fall die individuelle Beratung.
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